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Stellungnahme zur schriftlichen 
Anhörung der Mindestlohn-
kommission am 2. März 2023 

Gerhard Bosch 

● Der Mindestlohn verringerte die Lohnunterschiede insge-
samt und auch zwischen Stadt und Land sowie zwischen 
Ost und West.   

● Es konnten keine negativen Beschäftigungseffekte wohl 
aber positive Produktivitätseffekte festgestellt werden.  

● Die Compliance-Probleme haben sich verringert, sind aber 
weiterhin hoch. Notwendig ist eine fälschungssichere 
elektronische Arbeitszeitaufzeichnung. 

● Bei hoher Inflation muss der Mindestlohn jährlich und 
nicht alle zwei Jahre erhöht werden. 

● Die Mini-Job-Grenze hindert viele Geringverdiener an der 
Verlängerung ihrer Arbeitszeit.  Fachkräftestrategien ohne 
die Mobilisierung dieser Stundenpotenziale sind nicht 
ernst zu nehmen.       

 Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ),  
Universität Duisburg-Essen 
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1. Einleitung  

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von 
8,50 € im Jahre 2015 war eine Reise in unbekanntes 
Gelände. Bis dahin hatte der Staat sich aus der Lohn-
setzung herausgehalten. Diese Zurückhaltung war 
geboten, solange die Tarifpartner autonom Tarifver-
träge aushandelten, die faire Löhne sicherten. Der 
sozialpartnerschaftliche Konsens zur Selbstregulie-
rung erodierte allerdings ab Mitte der 90er Jahre in 
einer wachsenden Zahl von Branchen und Unterneh-
men. Mit der abnehmenden Tarifbindung und der 
Zunahme von Geschäftsmodellen, die auf Niedrig-
löhnen basieren, wurde der Staat zum Handeln ge-
zwungen, um dem Lohnunterbietungswettbewerb 
auf Kosten unseres Sozialsystems und gesellschaftli-
chen Zusammenhalts eine Grenze zu setzen.  

Der neue Mindestlohn wurde 2015 mit 8,50 € be-
wusst vorsichtig bei der Pfändungsfreigrenze und 
mit Übergangsregelungen (über abweichende Tarif-
vereinbarungen) gesetzt. Dafür gab es nachvollzieh-
bare Gründe. Erstens war der Niedriglohnanteil vor 
allem in Ostdeutschland mit einem Anteil von 36,5 % 
(2012) so hoch (Kalina/Weinkopf 2014), dass Be-
fürchtungen über mögliche Arbeitsplatzverluste ver-
breitet waren.  Deshalb wurde der neue deutsche 
Mindestlohn nicht auf das Niveau der Mindestlöhne 
in den westlichen Nachbarländern (Frankreich, Bel-
gien, Niederlande, Luxemburg) angehoben, die ei-
gentlich in ihrem Produktivitätsniveau am ehesten 
mit der deutschen Wirtschaft vergleichbar waren. 
Zweitens war die Politik von den wissenschaftlich 
mehr als fragwürdigen Horrorprognosen der Mehr-
heit der deutschen Ökonomen beeindruckt 
(Bosch/Weinkopf 2014) und wollte allzu große Risi-
ken vermeiden.   

 

 

Heute lassen sich die Auswirkungen der Einführung 
und der Erhöhungen des Mindestlohns klarer ein-
schätzen. Es liegen inzwischen zahlreiche Evaluatio-
nen vor, die allen zu ähnlichen Ergebnissen kom-
men. Ebenso, wie die USA und Großbritannien kön-
nen wir jetzt auf eine empirisch fundierte Mindest-
lohnforschung zurückgreifen, die der Politik realisti-
sche Ratschläge geben kann. Im Folgenden sollen die 
wichtigsten Ergebnisse der neueren Evaluationen 
seit dem Erscheinen des letzten Berichts der Min-
destlohnkommission (2020) zusammengefasst und 
die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 
12 € einschließlich der gleichzeitigen Anhebung und 
Dynamisierung der Geringfügigkeitsgrenze bewertet 
werden.  

2. Die Auswirkungen des Mindestlohns 

2.1 Mindestlohn verringert die Einkom-
mensungleichheit  

Der Mindestlohn – und das war das vorrangige poli-
tische Ziel bei seiner Einführung – führte zu einem 
überproportionalen Anstieg der Stundenlöhne am 
unteren Rand der Einkommensverteilung. Schaubild 
1 zeigt, dass die Löhne des 5. und 10. Perzentils die 
höchsten Steigerungsraten aufweisen. Auch die 
Löhne des 20. Perzentils wuchsen deutlich schneller 
als die mittleren und höheren Löhne.  Bedeutsam ist 
vor allem, dass es sich nicht um einen Einmaleffekt 
direkt nach der Einführung handelt, sondern dass 
diese Entwicklung anhält. Eine ähnliche Entwicklung 
findet sich bei den Monatslöhnen. Sie ist nicht so 
prägnant, da teilweise die Arbeitszeit verkürzt 
wurde. Im Ergebnis verringerte sich sowohl bei den 
Monats- als auch bei den Stundenlöhnen die Lohn-
ungleichheit (Bachmann u.a. 2022: 96). 
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Abbildung 1: Wachstum der realen vereinbarten Stundenlöhne* nach Perzentil in % (y-Achse) relativ zum Wert im Jahr 2010 
pro Jahr (x-Achse) 

 

*Wachstumsraten der realen vereinbarten Stundenlöhne relativ zum Jahr 2010 für ausgewählte Perzentile der Lohnverteilung (P5 
bezeichnet das 5. Perzentil usw.) 

Quelle: Bachmann u.a. 2022: 94 (Daten: SOEP.v36eu.).

 Der Mindestlohn hat auch die regionalen Lohnun-
terschiede vermindert.  Da in Ostdeutschland und in 
den ländlichen Regionen überdurchschnittlich viele 
Beschäftigte vom Mindestlohn und seinen Erhöhun-
gen profitierten, kam es zu einer Verringerung der 
regionalen Ungleichheiten. „Darüber hinaus führen 
die niedrigeren Preise für Wohnraum sowie für lo-
kale Güter und Dienstleistungen in diesen Regionen 
zu einer überdurchschnittlichen Zunahme der Kauf-
kraft im Vergleich zu den hochpreisigen Ballungsräu-
men“ (Dauth/Mense 2022). Daraus allerdings, wie 
die Autoren, auf ökonomische Vorteile einer regio-
nalen Differenzierung des Mindestlohns zu schlie-
ßen, ist mehr als fraglich. In der ökonomischen Dis-
kussion sind mit einer „Differenzierung“ meistens 
niedrigere Mindestlöhne in schwächeren Regionen 
gemeint, um mehr Investitionen anzuziehen. Im Er-
gebnis würden die alten Unterschiede in der Kauf-
kraft wiederhergestellt. Zudem erschwert eine Diffe-
renzierung die Kontrolle der Mindestlöhne durch die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit und das Selbst-en-
forcement des Mindestlohns. Ein einheitlicher nati-
onaler Wert hingegen ist bekannt und wird auch von 
den Beschäftigten eher eingefordert (Bosch/Hütten-
hoff/Weinkopf 2019). Regional höhere Mindest-
löhne in Metropol-Regionen sollten hingegen ähn-
lich, wie höhere Branchenmindestlöhne, ermöglicht 

werden.  Das macht vor allem Sinn, wenn auch zu-
sätzliche Kontrollstrukturen, wie etwa über die Sozi-
alkassen im Bau, oder auf kommunaler Ebene im Zu-
sammenhang mit Tariftreuegesetzen bei der 
Vergabe aufgebaut werden. 

2.2 Keine negativen Beschäftigungseffekte 

Trotz der deutlichen Anhebungen der Löhne in den 
unteren Perzentilen konnten keine signifikanten ne-
gativen Beschäftigungseffekte festgestellt werden. 
Auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, 
sowohl in Voll- als auch in Teilzeit, konnten keine ne-
gativen Auswirkungen beobachtet werden. Signifi-
kante Verringerungen sind allerdings bei der gering-
fügigen Beschäftigung zu beobachten, die der Grund 
für die geringen negativen Auswirkungen in der Ge-
samtbeschäftigung sind. Bemerkenswert ist vor al-
lem, dass die negativen Auswirkungen auf die ge-
ringfügige Beschäftigung sich im Zeitverlauf fortsetz-
ten (Abbildung 1). Ein Grund hierfür liegt vermutlich 
darin, dass sich mit der Erhöhung des Mindestlohns 
auch die zulässige Stundenzahl pro Monat abnahm 
und Minijobs damit für die Unternehmen und/oder 
die Beschäftigten unattraktiver wurden. Ein anderer 
Grund kann in den besonderen Dokumentations-
pflichten der Arbeitszeit der MinijobberInnen liegen, 
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was die in dieser Beschäftigungsform verbreitete 
Unterschreitung des Mindestlohns erschwerte.    Die 
Untersuchung von Caliendo/Olthaus/Pestel (2022) 
bezieht auch die erste Phase der Corona-Krise ein. 
Damit konnte gezeigt werden, dass der Mindestlohn 
nicht nur im Aufschwung, also bei schönem Wetter, 
beschäftigungsneutral ist, sondern auch in einer tie-
fen Krise.  

Beschäftigungsverluste wurden gerade in den Nied-
riglohnbranchen prognostiziert, die die höchsten 
Lohnsteigerungen durch die Einführung des Min-
destlohns zu verkraften hatten. Die Evaluation, die 
hier leider nur bis 2017 reicht, belegt jedoch, dass in 
diesen Branchen die Beschäftigung sogar überdurch-
schnittlich zunahm (Abbildung 3).  

Da die Mindestlohnerhöhungen nur zum Teil durch 
eine Steigerung der Produktivität aufgefangen wur-
den, waren die KundInnen offensichtlich bereit, 
auch höhere Preise in diesen Branchen hinzuneh-
men. Zudem haben die Gewerkschaften nicht zuletzt 
gestärkt durch die Abnahme der Arbeitslosigkeit 
auch höhere Tariflöhne durchsetzen können. Diese 
Kaufkraftsteigerung hat sich offensichtlich auch po-
sitiv auf die Niedriglohnbranchen ausgewirkt. Diese 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrageeffekte werden in 
den mikro-ökonomisch angelegten Untersuchungen 
zu den Beschäftigungseffekten mit Kontrollgruppen 
nicht berücksichtigt.  

 
Abbildung 2: Auswirkungen der Mindestlohneinführung auf die abhängige Beschäftigung 
 

 

BA-Statistik und VSE (2014), eigene Berechnungen. Anmerkungen: Die vertikalen Linien geben die Zeitpunkte der Verabschiedung 
des Mindestlohngesetzes (August 2014) sowie der Einführung (1. Januar 2015) sowie der ersten bzw. zweiten Erhöhung (1. Januar 
2017 bzw. 1. Januar 2019) des Mindestlohns an.  

Quelle: Caliendo/Olthaus/Pestel 2022: 43 

2.3 Positive Produktivitätseffekte  

Mit der Einführung des Mindestlohns sollten auch 
Geschäftsmodelle, die auf Löhnen unterhalb dieser 
Schwelle beruhten, beendet werden. Die Unterneh-
men mit solchen Geschäftsmodellen hatten die  

 

Wahl, auf eventuelle Extra-Profite gegenüber Kon-
kurrenten mit guter Bezahlung zu verzichten, ihre 
Produktivität zu erhöhen oder ihr Unternehmen auf-
zugeben. Für die Umstellung hatten sie durch die 
frühzeitige Ankündigung des Mindestlohns ausrei-
chend Zeit. De Monte u.a. (2022) konnten, wie schon 
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andere Untersuchungen zuvor (Dustmann u.a. 
2021), einen leichten Rückgang des Unternehmens-
bestands insbesondere bei Kleinstunternehmen 

feststellen. Dieser Rückgang ist Folge von leicht er-
höhten Marktaustrittsraten. Das Gründungsgesche-
hen hingegen wurde nicht beeinflusst.  

 

Abbildung 3: Beschäftigungsentwicklung in Niedriglohn- und Nicht-Niedriglohnbranchen 2012 – 2017 
 

 
 Quelle: vom Berge et al. 2018: 44.

Bemerkenswert ist die Beobachtung eines Anstiegs 
des Medians der Produktivität in den vom Mindest-
lohn besonders betroffenen Branchen und dabei be-
sonders bei Kleinstbetrieben. Dieser Anstieg kann 
auf einer Produktivitätssteigerung in den betroffe-
nen Betrieben zurückzuführen sein. Es ist aber auch 
möglich, dass der Anstieg auf dem Wechsel von Be-
schäftigten aus weniger in höher produktive Be-
triebe resultiert. Vermutlich handelt es sich um ei-
nen kombinierten Effekt beider Möglichkeiten.  

Welche Rolle eine Verringerung der Gewinne 
spielte, konnte aufgrund fehlender Daten nicht er-
mittelt werden. Eine Verringerung von Extraprofi-
ten, die sich aus der Nutzung der Marktmacht der 
Unternehmen gegenüber ihren Beschäftigten (Mo-
nopson) ergeben, wäre kein Wettbewerbsproblem. 
Der Mindestlohn hätte in diesem Fall nur Machun-
gleichgewichte ausgeglichen. Die Herstellung von 
Wettbewerbsgleichheit bei Marktversagen ist eine 

zentrale Begründung für die Einführung von Min-
destlöhnen (Erickson/ Mitchell 2007).  Dustmann 
u.a. (2021: 323) haben die positiven Wettbewerbs-
effekte des Mindestlohns im deutschen Niedriglohn-
sektor mit Arbeitgeberübermacht auf den Punkt ge-
bracht: „We find that the minimum wage policy 
pushed up wages without lowering employment. 
The lack of employment responses, however, masks 
some important structural shifts in the economy: the 
minimum wage led to a reallocation of workers from 
smaller to larger, from lower-paying to higher-pay-
ing, and from less to more productive establish-
ments, and thereby helped improve the quality of 
establishments in the economy. These findings sug-
gest that minimum wages increased allocational ef-
ficiency of workers. These findings are hard to rec-
oncile with a perfectly competitive labor market 
where a minimum wage unambiguously reduces 
employment, efficiency, and welfare. However, the 
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reallocation of labor toward higher-paying and more 
productive establishments, coupled with the ab-
sence of disemployment effects, naturally emerges 
in a monopsonistic model of the labor market in 
which firms have some wage-setting power as work-
ers care not just about wages but also about non-
pecuniary job amenities such as commuting time.”  

2.4 Weiterhin erhebliche Compliance- Prob-
leme 

Schon frühere Untersuchungen haben erhebliche 
Unterschreitungen des Mindestlohns festgestellt 
(Fedorets/ Grabka / Schröder 2019). Die Frage ist, ob 
diese Verstöße im Zeitablauf abgenommen haben. 
Das Ausmaß der Nichteinhaltung lässt sich durch die 

vorliegenden Daten nur eingrenzen. Im sozio-ökono-
mischen Panel (SOEP) werden Beschäftigte nach ih-
rem Stundenlohn im Hauptjob und auch in ihrer Ne-
bentätigkeit befragt.  Die Daten zeigen eine Ab-
nahme der Unterschreitungen, die mit 5,9 % in der 
Hauptbeschäftigten und mit 7,8 % unter Einschluss 
der Nebentätigkeiten noch sehr hoch liegt. In der 
Verdienststruktur- und der Verdiensterhebung 
(VSE/VE) werden die Unternehmen hingegen nach 
den Stundenlöhnen gefragt. Da die Unternehmen in 
Befragungen aus nachvollziehbaren Gründen un-
gern Unterschreitungen des Mindestlohns angeben, 
liegen hier die Quoten deutlich niedriger.  Auch hier 
haben sie leicht abgenommen, sind allerdings 2019 
wieder gestiegen. 

 

 
 
Tabelle 1: Unterschreitung des Mindestlohns in % der Beschäftigten 
 

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 

SOEP 8,5 7,5 7,6 7,2 5,9 

SOEP mit NT*   9,8 9,2 7,8 

VSE/VF 3,4 2,7 3,2 2,7 3,0 

*NT= Nebentätigkeiten 

Quelle:  Bachmann u.a. 2022: 44.

Es ist davon auszugehen, dass die meisten Unterneh-
men auch bei Verstößen inzwischen eine „saubere 
Aktenlage“ mit dem jeweiligen Mindestlohn haben 
(Bosch/Hüttenhoff/Weinkopf 2019). Verstöße las-
sen sich meistens nur durch einen Vergleich der „Ak-
tenarbeitszeit“ mit der realen Arbeitszeit ermitteln. 
Dabei spielt die Aufzeichnung der Arbeitszeit eine 
zentrale Rolle.  Das SOEP 2018 enthält hierzu einige 
Fragen, die zu wenig überraschenden Ergebnisse 
führen. Bei 72 % der Beschäftigten, die weniger als 
den Mindestlohn erhielten, wurde die Arbeitszeit er-
fasst und nur bei 26 % mit einem Arbeitszeiterfas-
sungssystem. Bei Beschäftigten mit höheren Löhnen 
wurde die Arbeitszeit von 77 % erfasst und von 49 % 
mit einem System (Bachmann u.a. 2022: 147). Hän-
disch ohne System, wie etwa über eine elektroni-
sche Aufzeichnung, erfasste Arbeitszeit lässt sich 
leichter manipulieren.   

Das Bundesarbeitsgericht hatte in einem Beschluss 
vom 13. September 2022 – 1 ABR 22/21- entschie-
den, dass die Unternehmen Beginn und Ende der 

täglichen Arbeitszeit aufzeichnen müssen. Leider 
wurden dabei keine Aussagen zum Erfassungssys-
tem und seiner Fälschungssicherheit, wie im Arbeits-
schutzkontrollgesetz von 2021 für die Fleischindust-
rie getroffen.  

3. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 
Euro 

Trotz aller positiven Auswirkungen hat der Mindest-
lohn den Niedriglohnsektor nur geringfügig verklei-
nert. Er hat zu einer Lohnkompression im unteren 
Bereich geführt, seine Sekundäreffekte durch Lohn-
steigerungen oberhalb des Mindestlohns waren je-
doch überschaubar. Noch immer arbeiten in 
Deutschland fast 20 % zu einem Niedriglohn (<2/3 
des Medianlohns) (Kalina/Weinkopf 2022). Die ab-
nehmende Tarifbindung ist der wichtigste Grund für 
diesen unbefriedigenden Rückgang der Niedriglohn-
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beschäftigung.  Anders als in Frankreich, wo jede Er-
höhung des Mindestlohnes auch das gesamte Tarif-
gitter der allgemeinverbindlichen Tarifverträge nach 
oben verschiebt, sind solche Effekte in Deutschland 
nur in wenigen Niedriglohnbranchen zu beobachten. 
Auch die Fachkräfteknappheit und der Arbeitskräf-
temangel haben nicht dazu geführt, dass sich über 
individuelle Lohnvereinbarungen die Aufwärtsmobi-
lität in die mittleren Einkommensgruppen verbes-
sert.   

Diese jedem volkswirtschaftlichen Lehrbuch wider-
sprechende Entwicklung, wonach selbst bei Arbeits-
kräfteknappheiten der Niedriglohnsektor nicht aus-
trocknet, hat ihre Ursachen in der Vereinzelung der 
Beschäftigten, der Einschränkung ihrer Verhand-
lungsmacht durch die Fragmentierung der Unter-
nehmen in lange Subunternehmerketten und die 
starke Bedeutung prekärer Beschäftigungsformen, 
die oft jeden Widerstandsgeist ersticken.  

Wenn die Sozialpartner aber nicht mehr in der Lage 
zu einer Selbstregulierung sind, kommt es zwangs-
läufig zu einer Politisierung der Lohndebatte. Hoff-
nungen der Arbeitgeberverbände, die Erhöhungen 
des Mindestlohns durch das indexierte Beschluss-
verfahren der Mindestlohnkommission zu entpoliti-
sieren, konnten sich nicht erfüllen, da sie selbst ihre 
Hausaufgaben durch die Vereinbarung anständiger 
Tarifverträge oder nach Qualifikation differenzierter 
Branchenmindestlöhne in vielen Branchen nicht ge-
macht haben. 

Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung nach 
dem ersten Schritt der Einführung des Mindestlohns 
jetzt den zweiten Schritt seiner Erhöhung zu einem 
armutsfesten Mindestlohn gehen will.  Gemessen 
am Medianlohn (Kaitz-Index) lag die Höhe des deut-
schen Mindestlohns 2019 bei nur 48,2 %. Andere 
Länder, wie Frankreich mit 61,4 % oder Portugal mit 
61% haben ein relativ deutlich höheres Mindest-
lohnniveau (Lübker/Schulten 2021: 11).  Mit der Er-
höhung auf 60 % erreicht man in etwa einen Kaitz-
Index von 60 %, der in der europäischen Diskussion 
inzwischen als Maßstab für einen fairen Mindest-
lohn gilt.  

Eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 €, also um 
14,8 %, war ein so kräftiger Schritt, dass die erneute 
Frage nach Beschäftigungsrisiken berechtigt war. Im 
Unterschied zur Situation vor 2014 haben die Mehr-
heitsökonomen bei diesem politisch so zentralen 
Thema geschwiegen, wahrscheinlich, weil sich ihre 
damaligen Modelle und Voraussagen als falsch er-
wiesen haben. Es lag nur eine Studie von Krebs und 

Drechsel-Grau (2021) vor, die auf einer ökonometri-
schen Simulation basiert (Drechsel-Grau 2021). Die 
Autoren kommen zu folgendem Ergebnis „Die Simu-
lationsanalyse zeigt, dass eine Erhöhung des gesetz-
lichen Mindestlohns auf 12 Euro langfristig keinen 
nennenswerten Effekt auf die Beschäftigung hat. 
Darüber hinaus führt ein Mindestlohn von 12 Euro 
langfristig zu einem Anstieg der Produktivität um 
circa ein Prozent, einer Steigerung der gesamtwirt-
schaftlichen Produktion um circa eineinhalb Prozent 
und Mehreinnahmen der öffentlichen Hand von 
circa 20 Milliarden Euro pro Jahr.“ (Krebs und Drech-
sel-Grau 2021). Beschäftigungsrisiken sehen sie erst 
ab einem Mindestlohn von 13 €. Dieses Ergebnis 
überzeugt, zumal sie mit ihrem ökonometrischen 
Modell nachträglich die Auswirkungen der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 berechnet 
haben und damit die tatsächlichen Beschäftigungs-
effekte sogar differenziert nach sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung und Minijobs nachbilden 
konnten. Die erhofften realen Einkommenseffekte 
der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € werden 
durch die hohe Inflation allerdings geringer als er-
wartet ausfallen.  

4. Geringfügige Beschäftigung und Über-
gangsbereich 

Gleichzeitig mit der Erhöhung des Mindestlohns 
wurde auch die Geringfügigkeitsgrenze dynamisiert 
werden. Ihr Wert orientiert sich künftig an der jewei-
ligen Höhe von 10 Wochenstunden zu Mindestlohn-
bedingungen, was bei 12 € Mindestlohn einer mo-
natlichen Geringfügigkeitsgrenze von 520 € ent-
spricht.  Weiterhin werden die Beschäftigten bei den 
Sozialabgaben im unteren Übergangsbereich deut-
lich entlastet. Damit sollen die Anreize steigen, die 
Arbeitszeit zu erhöhen. Die Arbeitsgeber sollen künf-
tig direkt oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze einen 
Sozialbeitrag von 28 % zahlen, der dann bei höherem 
Verdienst schrittweise auf den üblichen Arbeitge-
beranteil abgeschmolzen wird. Damit sollen auch für 
sie Anreize zu einer Ausweitung der Arbeitszeit ge-
setzt werden. Schließlich wird eine neue Rechts-
norm zum Umgang mit Überschreitungen der Ge-
ringfügigkeitsgrenze geschaffen. Nach § 8, Absatz 1b 
SGB IV soll künftig eine Überschreitung der Gering-
fügigkeitsgrenze in zwei Monaten jeweils bis zur 
Höhe der Geringfügigkeitsgrenze möglich sein. Da-
mit wird de facto eine Anhebung der Geringfügig-
keitsgrenze pro Jahr um 1040 € bzw. pro Monat um 
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86,67 € legalisiert. Die monatliche Geringfügigkeits-
grenze läge dann ab dem 1.10.2022 bei 606,97 € und 
nicht – wie von der Koalition verabredet – bei 520 € 
mit der einzigen Maßgabe, dass man die 520 € nur in 
zwei Monaten übersteigen darf, was für die wich-
tigsten Branchen, die Minijobs überproportional 
nutzen (z.B. Einzelhandel oder Gastgewerbe) mit ih-
ren saisonalen Schwankungen kein Problem sein 
dürfte.    

Eine Begründung für die Erhöhung der Geringfügig-
keitsgrenze war anders als beim Mindestlohn im Ge-
setzesentwurf nicht zu finden. Das legt die Vermu-
tung nahe, dass es außer einem einschlägigen politi-
schen Willen und nicht kommunizierbaren Partialin-
teressen keine echte Begründung gibt. In der Ver-
gangenheit wurden Minijobs mit dem Argument, 
dass sie eine Brücke in eine reguläre Beschäftigung 
darstellen, gerechtfertigt. Die mittlerweile umfang-
reiche Forschung kommt zu sehr eindeutigen Ergeb-
nissen, die nicht viel Interpretationsspielraum las-
sen. Minijobs entfalten starke Klebeeffekte und er-
schweren durch hohe Grenzkosten sowohl für Be-
schäftigte als auch für Unternehmen Übergänge in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die Kle-
beeffekte sind besonders hoch für verheiratete 
Hausfrauen/-männer durch die Kombination der ab-
gabenfreien Minijobs mit der abgeleiteten Kranken-
versicherung über den/die PartnerIn und die Steuer-
vorteile über das Ehegattensplitting. Ausschließliche 
und dauerhafte geringfügige Beschäftigung birgt zu-
dem hohe Risiken für langfristige Narbeneffekte – 
und das aus mehreren Gründen: Erstens arbeiten ge-
ringfügig Beschäftigte oft in einfachen Tätigkeiten, 
die nicht ihrer formalen Qualifikation entsprechen, 
und sind von betrieblichen Weiterbildungsangebo-
ten weitgehend ausgeschlossen, was Übergänge in 
besser bezahlte Tätigkeiten und berufliche Karrieren 
systematisch behindert. Zweitens sind sie nicht ei-
genständig sozial abgesichert und erwerben nur mi-
nimale eigene Rentenansprüche. Da lange nicht alle 
MinijobberInnen über eine/n PartnerIn abgesichert 

sind und Partnerschaften nicht zwingend stabil sind, 
müssen sie überdurchschnittlich häufig Leistungen 
der Grundsicherung in Anspruch nehmen und ihre 
Armutsquote ist in den letzten Jahren besonders 
stark gestiegen. Die negativen Langfristwirkungen 
der Minijobs werden damit sozialisiert (Rat der Ar-
beitswelt 2021; Bosch/Weinkopf 2017). 

Diese Probleme wurden nicht angemessen gelöst. 
Durch die Glättung der Sozialabgaben in der Über-
gangszone wurden zwar die hohen Grenzkosten in 
diesem Bereich geglättet (Abbildung 4). Die hohen 
steuerlichen Abgabesprünge an der Grenze zur Ge-
ringfügigkeit bestehen allerdings weiter und sind 
durch die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze so-
gar noch gewachsen.  Vor allem verheiratete Frauen 
in Familien mit einem Hauptverdiener sind durch 
den Steuersprung bei Überschreiten der Geringfü-
gigkeitsgrenze weiter in marginaler Teilzeitarbeit ge-
fangen, obwohl sie nach allen aktuellen Untersu-
chungen, ihre Arbeitszeit ausdehnen wollen (Rat der 
Arbeitswelt 2021; Bosch/Weinkopf 2017). Das ist 
auch einer der wichtigsten Gründe, warum die Be-
schäftigungsquote deutscher Frauen, die gemessen 
in Kopfzahlen sehr hoch, in Vollzeitäquivalenten so 
niedrig ist (Tabelle 2). Mit der schwedischen Be-
schäftigungsquote in Vollzeitäquivalenten würde 
das Arbeitsangebot der Frauen in Deutschland um 
ein Volumen von rund 3,23 Millionen Personen in 
Vollzeitäquivalenten steigen. Es überrascht daher 
nicht, dass inzwischen fast alle deutschen Rentenex-
pertInnen die Geringfügigkeitsgrenze kritisieren, da 
die künstliche Begrenzung des Arbeitsangebots die 
Finanzierung der Renten erschwert. Gleichzeitig ver-
schärft sich der Fachkräftemangel, da gut qualifi-
zierte Frauen in kurzer Arbeitszeit und unterwertiger 
Beschäftigung festgehalten werden. Das Potenzial 
an rein technischen Lösungen ist mit den in Schau-
bild 4 dargestellten Glättungen ausgeschöpft. Die 
genannten Probleme können nur mit einer Einbezie-
hung der Minijobs in die Steuerpflicht gelöst wer-
den.  
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Abbildung 4: Glättung der Sozialabgaben in der Übergangszone 

 
Quelle: DGB 2022:15. 

Bei korrekter Zahlung aller Abgaben sind Minijobs 
teurer als sozialversicherungspflichtige Teilzeit. Der 
Jurist Peter Hanau bezeichnet die Minijobs daher als 
„Rätsel“: „In tatsächlicher Hinsicht ist rätselhaft, was 
die Arbeitgeber zur Beschäftigung von Arbeitneh-
mern veranlassen könnte, die mit deutlich erhöhten 
Lohnnebenkosten verbunden ist, zumal die Beitrags-
belastung der Arbeitgeber schon ab 401 € auf das 
Normale zurückgeht.“ (Hanau 2006, 809).  Dieses 
Rätsel ist leicht zu lösen, wenn man die weit verbrei-
tete Ungleichbehandlung geringfügig Beschäftigter 
berücksichtigt. In der betrieblichen Praxis sind Mi-
nijobberInnen überwiegend schlechter gestellt als 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Oft erhal-
ten sie einen geringeren Stundenlohn und meistens 
werden sie nur bei Anwesenheit bezahlt. Lohnfort-
zahlung bei Krankheit oder für Feiertage ist ebenso  

 

 

wie für Urlaubstage eher selten. Die Ungleichbe-
handlung wird mit dem Sonderstatus dieser Beschäf-
tigtengruppe legitimiert und macht die Substitution 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung durch 
Minijobs für die Unternehmen finanziell erst attrak-
tiv (z.B. Fischer u.a. 2015: 152; RWI 2012).  

In dieser Ungleichbehandlung liegt das eigentliche 
Grund für die hohe Attraktivität von Minijobs für Un-
ternehmen: Sie bieten Exit-Optionen aus unserem 
Arbeitsrecht – und wie die überdurchschnittliche 
hohe Nichteinhaltung des gesetzlichen Mindest-
lohns in dieser Beschäftigungsform zeigt – auch Exit-
Optionen aus dem Mindestlohn. Der Sonderstatus 
„Minijobs“ suggeriert trotz aller Aufklärungskam-
pagnen bis heute Unternehmen und Beschäftigten, 
dass diese Beschäftigten nicht die gleichen Rechte 
und Ansprüche wie sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte haben.  
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Tabelle 2: Beschäftigungsquoten (BQ) der Frauen zwischen 15-65 Jahren in Kopfzahlen und Vollzeitäquivalenten (VZE) 2019 
 

Land BQ in Kopfzahlen BQ in Vollzeitäquivalenten Differenz in %-Punkten 

Deutschland 72.7 55,7 17,7 

Schweden 73,7 65.6 8,1 

Quelle: Eigene Berechnungen nach Zahlen der OECD.

Die neue Norm der möglichen Überschreitung der 
Geringfügigkeitsgrenze nach § 8, Absatz 1b SGB IV ist 
möglicherweise in guter Absicht formuliert worden, 
um den bisherigen Richtlinien von GKV Spitzenver-
band, DRV Bund, DRV Knappschaft-Bahn-See und 
Bundesagentur für Arbeit eine rechtliche Grundlage 
zu geben. Die praktischen Auswirkungen können 
aber verheerend sein, ähnlich wie die mögliche Ab-
weichung vom equal pay in der Leiharbeit durch ta-
rifliche Vereinbarungen infolge der Hartz-Gesetze. 
Rechtsanwaltskanzleien und Arbeitgeberverbände 
werden interessierte Unternehmen sofort über die 
neue Regelung informieren und die Minijobgrenze 
wird in der Praxis auf 606,97 € pro Monat angeho-
ben, was der Koalitionsvertrag nicht hergibt.  Es gibt 
keinen Grund Überschreitungen der maximalen Ar-
beitszeit zuzulassen. Gerade dafür hat man den 
Wechsel in die Übergangszone attraktiver gestaltet. 
Es ist dringend anzuraten, diese Regelung zu korri-
gieren! 

5. Ausblick: Der Mindestlohn bei hoher 
Inflation und Fachkräftemangel 

Mit dem politischen Eingriff der Erhöhung des Min-
destlohns auf 12 € war die Absicht verbunden, da-
nach wieder zum normalen Verfahren der Festle-
gung des Mindestlohns durch die Mindestlohnkom-
mission zurückzukehren. Wenn die Verbraucher-
preise aber wie 2022 auf 7,8 % und 2023 auf voraus-
sichtlich 5,1 % steigen (IMK 2023) verliert der Min-
destlohn schnell seine Kaufkraft. Halbjährliche auto-
matische Anpassungen des Mindestlohns an die 
Preisentwicklung, wie in Frankreich, können für die 
Wirtschaft zum Problem werden und würden den 
bisherigen Mechanismus der nachlaufenden Anpas-
sung an die Tarifentwicklung außer Kraft setzen. Da 
die Mindestlohnkommission den Mindestlohn im 
Juni 2023 für den 1.1.2024 festlegt, liegt der Nach-
lauf gegenüber der Erhöhung auf 12 € bei 15 Mona-
ten. Danach gilt aber wieder der zweijährige Anpas-
sungszeitraum. Bei weiterhin hohen Inflationsraten, 
die nicht auszuschließen sind, wird dann der Druck 
auf die Politik wachsen, wieder einzugreifen.  

Solche politischen Eingriffe machen Sinn, um in grö-
ßeren Abständen gezielt die Spielräume der Gestal-
tung des Mindestlohns nach oben hin auszunutzen. 
Sie sollten aber nicht getrieben von der Inflations-
rate in kurzen Abständen erfolgen. Es ist daher drin-
gend angeraten, dem Zeitraum der Anpassung – wie 
in den meisten anderen Ländern – auf ein Jahr zu 
verkürzen. 
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Abbildung 5: Arbeitszeitwünsche und Mindestlohnbetroffenheit nach vertraglicher Wochenarbeitszeit – Differenz der ge-
wünschten zur vertraglichen Wochenarbeitszeit in Stunden (linke Achse) und Anteil der Stundenlöhne unter 10 Euro in 
Prozent (rechte Achse) 

 

Quelle: Fedorets/Beckmannshage 2021: 3.

Die zweite große Gestaltungsaufgabe liegt in der Ar-
beitszeit, wo der Gesetzgeber durch das Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts in der Handlungspflicht steht. 
Hier geht es – angesichts der weiterhin hohen Nicht-
einhaltung des Mindestlohns – nicht nur um die Ein-
führung fälschungssicherer Arbeitszeiterfassungen, 
sondern angesichts des Fachkräftemangels auch um 
mehr Arbeitszeitoptionen zur Verlängerung der Ar-
beitszeiten im Bereich der Geringfügigkeit und der 
Teilzeit mit niedrigen Stundenzahlen. In Deutschland 
sind in den letzten Jahren die tariflichen und gesetz-
lichen Optionen der vorrübergehenden Verkürzung 
der Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten ausgebaut 
worden. Viele Unternehmen werden hier vermutlich 
weitere Optionen, wie die 4-Tage-Woche anbieten, 
um Arbeitskräfte zu gewinnen. Das verbessert die 
Lebensqualität und ist sinnvoll zur Fachkräftebin-
dung. 

Es ist erstaunlich, dass dabei nicht über neue Ar-
beitszeitoptionen der Beschäftigten mit kurzen Ar-
beitszeiten gesprochen wurde, obwohl hier große 
zusätzliche Stundenpotenziale schlummern. Schau-
bild 5 belegt die Wünsche nach einer Arbeitszeitver-
längerung bei den Beschäftigten mit geringer Stun-
denzahl. Damit könnte der Stundenverlust der Ar-

beitszeitverkürzungen bei den Vollzeitkräften ausge-
glichen werden. Diese Beschäftigten brauchen auch 
längere Arbeitszeiten, da sie einen überproportional 
hohen Anteil an GeringverdienerInnen aufweisen. 
Hier stößt man allerdings wieder auf die Geringfügig-
keitsgrenze, die längere Arbeitszeiten ohne den Sta-
tuswechsel in sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung blockiert. Durch die Einführung der Steuer-
pflicht für die Einkommen aus Minijobs könnte man 
diese Blockade schnell reduzieren. Auch wenn hier 
wenig Bewegung zu erwarten ist, muss man immer 
wieder betonen, dass Fachkräftestrategien ohne die 
Mobilisierung der Potenziale in der kurzen Teilzeit 
nicht ernst zu nehmen sind.       
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